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Deutsche Finanzsporthilfe lädt nach Münster ein
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,
unsere Verfassung, das Grundgesetz, begeht ihren 
70. Geburtstag. Sie wurde am 23. Mai 1949 vom Parla-
mentarischen Rat in Bonn feierlich beschlossen und ver-
kündet. Das Grundgesetz löste die „Weimarer Reichsver-
fassung“ ab. Diese war zwar auch demokratisch und 
rechtsstaatlich. Sie offenbarte aber mit den Jahren zu-
nehmend strukturelle Schwächen, die sich dann 1933 bei 
der Macht ergreifung der Nationalsozialisten deutlich be-
merkbar machten.
61 Männer und vier Frauen, bestimmt durch Länderparla-
mente, gingen 1948/49 daran, eine neue Verfassung zu 
erarbeiten, die – wegen der Teilung Deutschlands – nur 
vorläufig sein sollte. Und auch die Besatzungsmächte re-

deten ein Wörtchen mit. Am 23. Mai 1949 war es dann so weit: Das staatliche Leben 
konnte neu beginnen. Aber auch die damalige DDR zog bald mit einer eigenen Verfas-
sung nach. Dieser „Verfassungsdualismus“ in Deutschland wurde erst mit der Wieder-
vereinigung am 3. Oktober 1990 beendet.
Drei Dinge dieser Verfassung sind für uns als Fachgewerkschaft besonders wichtig. Dies 
sind zum einen die Grundrechte, ganz vorne im Grundgesetz in den Artikeln 1 bis 19. 
Als Finanzverwaltung – und damit als Teil der Exekutive – haben wir diese einklagbaren 
Grundrechte bei unserer täglichen Arbeit zu beachten, insbesondere wenn wir in Rech-
te der Bürger eingreifen. Das ist nichts Schlimmes, sondern eine Errungenschaft! Aber 
wir als Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sind auch selbst Träger von Grundrech-
ten. Wir dürfen uns z. B. zu Gewerkschaften zusammenschließen, demonstrieren und 
unsere Meinung frei äußern. Das ist gut so!
Zweitens möchte ich den Artikel 33 besonders hervorheben: Er ordnet die Geltung der 
„hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“ an und ist damit Ausgangspunkt 
für so manchen Prozess im Zusammenhang mit der Besoldung und Versorgung der Be-
amtinnen und Beamten. Aber auch das Streikverbot gehört in diesen Kontext. Für mich 
ist zudem von elementarer Bedeutung, dass „Eignung, Befähigung und fachliche Leis-
tung“ den Zugang zum Berufsbeamtentum eröffnen – und nicht ein „Nasenfaktor“ 
oder gar parteipolitische Patronage. Die Auswahl kann ggf. im Wege einer Konkurren-
tenklage überprüft werden. Ich finde diesen Artikel absolut notwendig und wichtig.
Von ganz besonderer Wichtigkeit ist die Finanzverfassung unseres Grundgesetzes, ge-
regelt in den Artikeln 104 a bis 115. Der Steuerteil mit Gesetzgebungskompetenz, Er-
tragskompetenz und Verwaltungskompetenz ist unser zentrales Handwerkszeug. Die 
Steuergesetze müssen mit der Kompetenzordnung in Einklang stehen. Erst letztes Jahr 
haben wir im Zusammenhang mit der Grundsteuer wieder gesehen, was passiert, wenn 
der „verfassungsrechtliche Wurm“ drin ist und Karlsruhe ein Machtwort spricht. Aber 
auch die Festlegung des Grundgesetzes, dass die großen Steuern im Wege der Bundes-
auftragsverwaltung durch die Länder verwaltet werden, ist so etwas wie unsere DNA. 
Dieser Vollzugsföderalismus sorgt für viel Arbeit und ist manchmal schwerfällig.
Aber die DSTG hält die Nachteile einer Bundessteuerverwaltung für weit gravierender. 
Eine zentrale Steuerung der Finanzämter oder auch nur der Betriebsprüfung und der 
Steuerfahndung aus Berlin halten wir für nicht zielführend. Allein ein Wappen auszu-
tauschen, bringt für uns noch keinen Mehrwert. Der richtige Weg hat andere Markie-
rungspunkte: ein verständliches Steuerrecht, eine gute Personalausstattung, eine leis-
tungsgerechte und motivierende Bezahlung, eine gut funktionierende IT mit bundes- 
einheitlicher Software und ein Höchstmaß an Kooperation aller staatlichen Ebenen. 
Dafür treten wir als DSTG jeden Tag ein. Machtspielchen zwischen den Ländern unter-
einander und zwischen Bund und Ländern lehnen wir ab. Diese will unser Grundgesetz 
ebenfalls nicht. 
Ich vertraue unserem Grundgesetz in hohem Maße. Es ist eine gute Verfassung, um 
die uns viele beneiden. Die Verfassungsmütter und -väter haben ganze Arbeit geleistet. 
Deshalb: herzliche Gratulation zu 70 Jahren Grundgesetz! 
Herzlichst

Ihr

Thomas Eigenthaler,  
Bundesvorsitzender
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